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• Begründung Sanierungsplangebiet GfV-Fläche: Ahlenberg lngnieure GmbH, Oktober
2019 (Stand Offenlage)
Beschreibung der Einteilung der Viktoria-Fläche in Sanierungsp/angebiete und Erläute
rungen zum weiteren Vorgehen im Verfahren zur Altlastensanierung.

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

• Stellungnahme der LWL Archäologie für Westfalen -Außenstelle Olpe im Rahmen der
frühzeitigen Beteiligung gern.§ 4 (1) BauGB vom 26.03.2019 mit Verweis auf Stellung
nahme vom 15.06.2018 und Stellungnahme vom 23.04.2019
Hinweise auf vermutete Bodendenkmäler

Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit 
• Lärmgutachten: Schalltechnische Untersuchung - Bebauungsplan Nr. 229 „Viktoria-Ost"

Teil A: Möhler und Partner Ingenieure AG, Wuppertal 01.10.2019 (Stand Offenlage)
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden für die Durchführung der Pla
nung die auf das Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen sowie die von der Planung
ausgehenden Schallemissionen (jeweils Verkehrs- und Anlagenlärm) rechnerisch prognos
tiziert und entsprechend einschlägiger Rege/werke beurteilt. Es wurden Schal/schutz
maßnahmen zur Lösung der vorliegenden Lärmkonflikte erarbeitet.

• Stellungnahme vom Kreis Unna im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gern.§ 4 (1)
BauGB vom 18.04.2019
Anforderungen an die schalltechnische Untersuchung aufgrund bestehender/ geplanter
Lärmquellen

• Stellungnahme der RAG Montan Immobilien GmbH im Rahmen der frühzeitigen Beteili
gung gern.§ 4 (1) BauGB vom 11.04.2019
Hinweis zum Schachtschutzbereich aufgrund möglicher Ausgasung

• Stellungnahme des Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug in NRW im Rahmen der
frühzeitigen Beteiligung gern.§ 4 (1) BauGB vom 16.04.2019 
Hinweis zum Immissionsschutz der geplanten Forensik 

• Stellungnahme von der Deutschen Bahn im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gern.
§ 4 (1) BauGB vom 02.04.2019 sowie im Rahmen der Beteiligung gern. § 4 (2) BauGB vom
18.11.2020
Hinweise v.a. zu Immissionen durch den Eisenbahnbetrieb

• Stellungnahmen eines Bürgers im Rahmen im Rahmen der Beteiligung gern. § 3 (2)
BauGB vom 21./22.11.2019
Hinweise v.a. zum Gewerbelärm

Lünen,den 17.03.2020

Der Bürgermeister

gez. 

Jürgen Kleine-Frauns 
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Der Änderungsbereich liegt im Ortsteil Lünen-Nord in der Gemarkung Lünen und wird begrenzt: 

• im Norden: durch die Westfaliastraße und die Grundstücke des Wohngebietes Wüsten-
knapp

• im Osten: durch die Zwolle Allee,
• im Süden: durch die Lippe,
• im Westen: durch die Bahnstrecke.

Die Ab renzung des Plan ebietes ist dem Übersichtsplan zu entnehmen. 
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Die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit dieser Bekanntmachung wirksam. 
Der geänderte Flächennutzungsplan kann mit der zugehörigen Begründung einschließlich Um
weltbericht sowie der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB während der 
Dienststunden der Stadtverwaltung im Technischen Rathaus der Stadt Lünen, Willy-Brandt-Platz 
5 eingesehen werden. Ergänzend ist die wirksame 14. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Lünen mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung im Internet einsehbar. 

Lünen, 17.03.2020

Der Bürgermeister 

gez.

Jürgen Kleine-Frauns
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